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Überblick über den RMP2021 

Hochwasserereignisse haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass technische 
Schutzmaßnahmen an ihre Grenzen stoßen, wie zum Beispiel entlang der Donau 2002 und 
2013. Gefahren durch Hochwasser müssen mit einer umfassenden Herangehensweise 
behandelt werden. Der vorliegende Entwurf des Hochwasserrisikomanagementplans zeigt 
mögliche Gefahren durch Hochwasser auf und definiert geeignete Maßnahmen zu deren 
Minderung.  

Neben dem technischen Hochwasserschutz müssen auch andere, relevante Sektoren 
sowie deren Planungen und Maßnahmen (wie Raumordnung, Bauordnung, 
Katastrophenschutz, Land- und Forstwirtschaft, Ökologie, Naturschutz oder 
Bewusstseinsbildung) berücksichtigt werden. Durch die gemeinsame und abgestimmte 
Vorgehensweise soll eine Reduktion bestehender Risiken sowie eine Vermeidung neuer 
Risiken erreicht werden.  

Ebenso ist die Öffentlichkeit, Interessensvertretungen sowie lokale Akteurinnen und 
Akteure in ein wirksames Hochwasserrisikomanagement bestmöglich einzubeziehen. 
Daher bestand im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung die Möglichkeit eine 
Stellungnahme abzugeben.  

Der zweite nationale Hochwasserrisikomanagementplan RMP2021 wurde entsprechende 
den Vorgaben der Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (EU-Hochwasserrichtlinie) 
erstellt. Die Richtlinie wurde im Wasserrechtsgesetz (WRG 1959) umgesetzt und sieht drei 
Arbeitsschritte vor: 

• Durchführung einer vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos 
• Erstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten 
• Erstellung eines Hochwasserrisikomanagementplans 

Im ersten Arbeitsschritt wurden, ausgehend vom gesamten Bundesgebiet, Gebiete mit 
potenziell signifikantem Hochwasserrisiko („Risikogebiete“) auf Basis einer vorläufigen 
Risikobewertung bestimmt. Insbesondere Gemeinden mit mehr als 500 potentiell von 
Hochwasser Betroffenen wurden als signifikant festgelegt.  
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Die Erstellung findet in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern als für die 
regionale Wasserwirtschaft zuständige Stelle sowie in Kooperation mit anderen 
beteiligten Stellen, insbesondere dem Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und 
Lawinenverbauung (WLV) betreffend den Wildbächen, dem Bundesministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) betreffend 
den Bundeswasserstraßen und dem Bundesministerium für Inneres (BMI) betreffend dem 
Katastrophenschutz, statt. 

Evaluierung des RMP2015 

Die Evaluierung des Maßnahmenprogramms des RMP2015 (Kapitel 6) und darauf 
aufbauend die Entwicklung des Maßnahmenprogramms RMP2021, das bis 2027 
umzusetzen ist, war eine der zentralen Aufgaben des Planungsprozesses. Die Evaluierung 
zeigt, dass die teils ambitionierten Zielsetzungen erfüllt wurden und gegebenenfalls auf 
Grund geänderter Rahmenbedingungen und Prioritätensetzungen laufend adaptiert 
wurden.  

Der Hochwasserrisikomanagementplan fasst somit alle Aktivitäten des vorangegangenen 
Umsetzungszyklus zusammen, erstellt eine vorausschauende Planung für den kommenden 
Zyklus (2022-2027) und zeigt gleichzeitig Optionen auf, um das Hochwasserrisiko aber 
insbesondere auch das Restrisiko im Überlastfall oder Versagensfall zu mindern. Der 
RMP2021 verweist dabei auf relevante Planungs- und Umsetzungsprozesse, ersetzt diese 
jedoch nicht. 

Abstimmungsprozess zum RMP2021 

Seitens des BMLRT erfolgte eine intensive Abstimmung auf Bundesebene und Ebene der 
Bundesländer insbesondere mit den Bereichen Raumordnung, Raumplanung, 
Bauordnung, Bautechnikrecht, Katastrophenschutz und Naturschutz. 
Grenzüberschreitende Aspekte wurden im Rahmen der bilateralen 
Grenzgewässerkommissionen sowie der internationalen Gewässerschutzkommissionen 
abgestimmt. 
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Maßnahmen im RMP2021 

Im RMP2021 werden alle Möglichkeiten im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements, 
auch außerhalb der Zuständigkeit des BMLRT, dargestellt. Die Planungen und Maßnahmen 
beziehen sich insbesondere auf die Sektoren Wasserbau, Wasserwirtschaft, 
Wildbachverbauung, Raumordnung, Bauordnung, Katastrophenschutz, Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Ökologie, Naturschutz und Bewusstseinsbildung. Die Fokussierung der 
Planungs- und Umsetzungsschwerpunkte auf Ebene der Risikogebiete soll jedoch nicht 
den Blick darauf verstellen, dass viele der im Maßnahmenprogramm angesprochenen 
Maßnahmen bundesweit oder landesweit gelten. So ist beispielsweise die Erstellung von 
Gefahrenzonenplanungen nicht auf Risikogebiete begrenzt, sie ist jedoch in diesen 
prioritär eingestuften Gebieten in jedem Fall zu erstellen.  

Im Sinne eines integralen Planungsansatzes sind sowohl die Abstimmung mit den 
Umweltzielen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (Kapitel 8) als auch die Berücksichtigung 
möglicher Auswirkungen des Klimawandels in der EU-Hochwasserrichtlinie gefordert. 

Maßnahmen außerhalb der Risikogebiete bzw. Maßnahmen ohne Wirkung auf diese sind 
nicht Gegenstand des Maßnahmenprogramms und werden vorwiegend über 
einzugsgebietsbezogene Planungen (z.B. Gewässerentwicklungs- und 
Risikomanagementkonzepte GE-RM) erfasst und bewertet. Sie können im Rahmen der 
Finanzierungen gemäß Wasserbautenförderungsgesetz über die Bauprogramme der 
Länder abgewickelt, aber auch im Rahmen des Programmes der Ländlichen Entwicklung, 
des Umweltförderungsgesetzes etc. umgesetzt werden. 

Die Darstellung aller 416 Risikogebiete, sowie die dafür erstellten Gefahren- und 
Risikokarten finden Sie in Form eines Online Kartenwerks unter folgenden Links.  

Grundlagen des RMP2021 

Ergebnis der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos 
https://maps.wisa.bmlrt.gv.at/vorlaeufige-risikobewertung-2018  

Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten 
https://maps.wisa.bmlrt.gv.at/gefahren-und-risikokarten-zweiter-zyklus  

https://maps.wisa.bmlrt.gv.at/vorlaeufige-risikobewertung-2018
https://maps.wisa.bmlrt.gv.at/gefahren-und-risikokarten-zweiter-zyklus
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1 Einleitung 

Das Hochwasserereignis im Jahr 2002 entlang von Donau und Elbe hat auf Ebene der 
Europäischen Union einen Prozess initiiert, der zur Verabschiedung der Richtlinie 
2007/60/EG über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (EU 
Hochwasserrichtlinie) führte.  

Richtlinie 2007/60/EG 

Die EU-Hochwasserrichtlinie, sowie weitere Informationen und Erläuterungen 
finden Sie im Online-Portal zum EU-Recht: https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2007/60/oj 

Die EU Hochwasserrichtlinie (HWRL) wurde im Wasserrechtsgesetz (WRG 1959) 
umgesetzt, indem vor allem die planerischen Zielsetzungen im Bereich des 
Hochwasserrisikomanagements konkretisiert wurden. Damit umfasst die 
einzugsgebietsbezogene wasserwirtschaftliche Planung seitdem explizit die Bewertung 
und das Management von Hochwasserrisiken.  

Wasserrechtsgesetz WRG 1959 

Die geltende Fassung des Wasserrechtsgesetzes finden Sie im 
Rechtsinformationssystem des Bundes: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Geset
zesnummer=10010290#header) 

Ziel der Planung ist die Verringerung der hochwasserbedingten nachteiligen Folgen auf die 
menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten. 
Hochwasser wird als zeitlich beschränkte Überflutung von Land, das normalerweise nicht 
mit Wasser bedeckt ist, definiert. Hochwasserrisiko ist eine Kombination der 
Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses und der 
hochwasserbedingten potenziellen nachteiligen Folgen auf die menschliche Gesundheit, 
die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten.  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2007/60/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2007/60/oj
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010290#header
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010290#header
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2 Allgemeines 

2.1 Rechtlicher und institutioneller Rahmen 

Die rechtliche Umsetzung der Richtlinie über die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken (RL 2007/60/EG – „EU Hochwasserrichtlinie“) erfolgte auf nationaler 
Ebene mit der Wasserrechtsgesetz-Novelle 2011 (BGBl. I Nr. 14/2011). Darin wurde unter 
anderem festgelegt, dass die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus für Gebiete mit potentiell signifikantem Hochwasserrisiko (APSFR, 
Risikogebiete) Hochwasserrisikomanagementpläne (RMP), zu erlassen hat (§ 55l WRG).  

Koordinierte Hochwasserrisikomanagementpläne auf Ebene der Flussgebietseinheiten 
Donau, Rhein und Elbe sind dabei auf der Grundlage der ersten beiden Planungsschritte - 
der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos (§ 55i WRG) inklusive der Bestimmung 
von Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko (§ 55j WRG) sowie der 
Erstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten (§ 55k WRG) zu 
erstellen. Diese sind auf nationaler Ebene im RMP 2015 und RMP 2021 zusammengefasst 
und veröffentlicht.  

Der vorliegende nationale Hochwasserrisikomanagementplan (RMP 2021) umfasst somit 
die Planungen für alle drei Flusseinzugsgebiete Donau, Rhein und Elbe in einem 
Dokument. 

Die einzelnen Planungsschritte sind alle sechs Jahre zu wiederholen, d.h. zu überprüfen 
und erforderlichenfalls zu aktualisieren, wobei die Koordinierung mit dem von der 
Richtlinie 2000/60/EG („EU Wasserrahmenrichtlinie“) geforderten Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplänen sicherzustellen ist. 

Richtlinie 2000/60/EG 

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie, sowie weitere Informationen und Erläuterungen 
finden Sie im Online-Portal zum EU-Recht: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
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Die Koordinierung mit der Wasserrahmenrichtlinie erfolgte auf Bundesebene 
insbesondere zwischen den jeweils für die Planerstellung zuständigen Abteilungen im 
Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Auf Landesebene 
erfolgte diese Koordinierung mit der Wasserrahmenrichtlinie zwischen den 
wasserwirtschaftlichen Planungs-, Wasserbau und Wasserrechtsabteilungen. 

2.2 Internationale Koordination 

Gemäß der EU Hochwasserrichtlinie haben die Mitgliedsstaaten eine Koordinierung ihrer 
Hochwasserrisikomanagementpläne auf Ebene der Flussgebietseinheiten sicherzustellen. 
Die Möglichkeiten der Koordinierung reichen von der Erstellung eines einzigen 
internationalen Managementplans bis hin zu einem international koordinierten Paket von 
Plänen. 

2.2.1 Internationale Gewässerschutzkommissionen 
Österreich hat Anteil an drei internationalen Flussgebietseinheiten (FGE). Rund 96% des 
österreichischen Staatsgebietes entwässern zur Donau, circa 3% zum Rhein und rund 1% 
zur Elbe. Die FGE Donau umfasst 19 Staaten (davon 14 mit mehr als 2000 km² Anteil am 
Donaueinzugsgebiet), jene des Rheins neun Staaten und jene der Elbe vier Staaten. 

Die Koordinierung zur Erstellung eines internationalen 
Hochwasserrisikomanagementplans beziehungsweise eines international koordinierten 
Pakets von Plänen innerhalb jeder Flussgebietseinheit wird über bestehende multilaterale 
und bilaterale Gremien sichergestellt. 

Die Koordination in Fragen, die jeweils das gesamte FGE Donau, Rhein oder Elbe 
umfassen, erfolgt in: 

• der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (IKSD), 
• der internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR), 
• der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE). 
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2.3 Bilaterale Grenzgewässerkommissionen 

Maßnahmen, die aufgrund ihres Umfangs und ihrer Wirkung Einfluss auf das 
Hochwasserrisiko in anderen Staaten im selben Einzugsgebiet oder Teileinzugsgebiet 
haben, dürfen nur dann umgesetzt werden, wenn sie mit dem betroffenen Staat 
koordiniert wurden und zwischen den betroffenen Staaten eine einvernehmliche Lösung 
gefunden wurde.  

Für den Austausch wasserwirtschaftlicher Informationen, die Koordinierung und 
Abstimmung von derartigen Fragestellungen bilden die bilateralen 
Grenzgewässerkommissionen, welche gemeinsam mit den Nachbarstaaten eingerichtet 
wurden, weitere wichtige Plattformen. Für die bilaterale Koordination werden mit den 
Nachbarstaaten auf der Grundlage von Staatsverträgen eingerichtete Kommissionen 
herangezogen. 

Tabelle 5 Bilaterale Koordination 

Staaten  

AT-DE Ständige Gewässerkommission nach dem Regensburger Vertrag 

AT-CZ Österreichisch-Tschechische Grenzgewässerkommission 

AT-SK Österreichisch-Slowakische Grenzgewässerkommission 

AT-HU Österreichisch-Ungarische Gewässerkommission 

AT-SI Österreichisch-Slowenische Kommission für die Drau 

AT-SI Österreichisch-Slowenische Kommission für die Mur 

AT-CH Internationale Rheinregulierung 

AT-CH Österreichisch-Schweizerische Kommission für die 
Wasserkraftnutzung der gemeinsamen Innstrecke 
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3 Grundlagen 

Die Umsetzung der Hochwasserrichtlinie in Zyklen von sechs Jahren ermöglicht die 
regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der drei vorgegebenen Arbeitsschritte  

1. vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos und Bestimmung von Gebieten mit 
potentiell signifikantem Hochwasserrisiko, 

2. Erstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten, 
3. Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen 

entsprechend gewonnener Erfahrungswerte. Aktualisierungen bieten auch die 
Möglichkeit, neue Datengrundlagen zu nutzen. Dadurch soll die Zuverlässigkeit des 
Planungsprozesses stetig weiterentwickelt und verbessert werden. Im Rahmen der 
Bearbeitung im ersten Zyklus wurde die Notwendigkeit deutlich sichtbar, sowohl die 
Datengüte als auch den Deckungsgrad der vorhandenen Gefährdungsinformationen 
(Überflutungsflächen, Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten) zu erhöhen. Dies wurde 
durch die gezielte Ausarbeitung von Abflussuntersuchungen und 
Gefahrenzonenplanungen gewährleistet, die nunmehr insbesondere in die vorläufige 
Risikobewertung sowie die Erstellung der Gefahren- und Risikokarten des zweiten Zyklus 
einfließen konnten. Zusätzlich zur Verbesserung der Gefährdungsinformation wurden 
auch der Zugriff auf hochaufgelöste, objektscharfe Datengrundlagen ermöglicht. Somit 
konnte die Anzahl der potentiell Betroffenen aussagekräftiger ermittelt und bewertet 
werden.  

Die Umsetzung der HWRL auf Verwaltungsebene ist in Österreich im Rahmen des 
Wasserrechtsgesetzes geregelt. Für alle drei Umsetzungsschritte erstellt die 
Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus als zuständige Stelle einen 
Entwurf. Dieser Entwurf wird unter Berücksichtigung regionaler und lokaler Informationen 
seitens des Landeshauptmannes / der Landeshauptfrau geprüft und gegebenenfalls 
ergänzt. Seitens des BMLRT werden dann die zusammengeführten Informationen 
veröffentlicht und an die Europäische Kommission berichtet. 

Um eine bundesweit einheitliche und somit vergleichbare Vorgehensweise im Rahmen der 
Umsetzung zu gewährleisten, erfolgte in Abstimmung zwischen Bund und Ländern eine 
Standardisierung der Bearbeitung. Nach Abschluss der Umsetzung werden die Schritte im 
Rahmen des folgenden Zyklus entsprechend überprüft und erforderlichenfalls aktualisiert. 
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3.1 Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos 

Die Richtlinie (Artikel 14) sieht zu Beginn des zweiten Zyklus eine Überprüfung und 
erforderlichenfalls Aktualisierung der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos bis 
22. Dezember 2018 vor. Diese Bewertung wurde, wie auch im ersten Zyklus, auf 
Grundlage vorhandener oder leicht abzuleitender räumlicher Daten und Informationen 
durchgeführt. Zu berücksichtigen sind signifikante vergangene Hochwasserereignisse 
sowie potenziell signifikante zukünftige Ereignisse, die vor allem aus 
Ereignisdokumentationen, Abflussuntersuchungen oder Gefahrenzonenplanungen 
abgeleitet werden können. Dabei fließen mögliche nachteilige Folgen für die menschliche 
Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe sowie für wirtschaftliche Tätigkeiten in den 
Bewertungsprozess ein. Auf Basis der aktualisierten Bewertung des Hochwasserrisikos 
bestimmen die Mitgliedsstaaten in weiterer Folge jene Gebiete, in denen von einem 
potenziell signifikanten Hochwasserrisiko auszugehen ist (nachfolgend als Risikogebiete – 
engl. auch Areas of Potential Significant Flood Risk (APSFR) – bezeichnet). 

Hochwasser wird im Sinne der Richtlinie als zeitlich beschränkte Überflutung von Land, 
das normalerweise nicht mit Wasser bedeckt ist, definiert. Als signifikante 
Hochwasserprozesse wurden in Österreich im Rahmen der vorläufigen Risikobewertung 
fluviale (von Flüssen ausgehend) und pluviale (ohne Bezug zu einem Gewässer – 
Oberflächenabfluss infolge von z.B. Starkregen) Hochwasser identifiziert. Hochwasser 
durch Grundwasserhochstand wurden als nicht signifikant eingestuft. Ebenso wurde 
Hochwasser ausgehend vom Versagen von Speichern und Talsperren auf Grund der hohen 
Bemessungsgrößen (üblicherweise Sicherheit gegenüber >HQ5000) sowie dem 
Vorhandensein von Hochwasserkatastrophenschutzplänen als nicht signifikant eingestuft.  

Des Weiteren kann davon ausgegangen werden, dass bei Speichern und Talsperren alle 
notwendigen Maßnahmen im Sinne eines umfassenden Hochwasserrisikomanagements 
bereits umgesetzt wurden. Für Infrastruktur zur Hochwasserabwehr 
(Hochwasserschutzdämme, Rückhaltebecken, etc.) werden im Rahmen der Bewertung 
Überlast- und Versagensfälle berücksichtigt und bilden somit einen wesentlichen 
Bestandteil der Risikobewertung. Die Restrisikobetrachtung trägt durch Ausweisung des 
Überlastfalls (HQ300 – seltenes Ereignis) sowie des Versagensfalles zur 
Bewusstseinsbildung bei. 
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Neben Hochwasser ausgehend von Flüssen wurde auch der Prozess des 
Oberflächenabflusses (Hochwasser ohne Bezug zu einem Gewässer) im Rahmen der 
Umsetzung der Hochwasserrichtlinie berücksichtigt. Dafür wurde eine eigene 
Gefahrenhinweiskarte erstellt, die mögliche Fließwege im Gelände dargestellt. Die 
Fließwege enden jedoch an den Eintrittspunkten in den Siedlungsraum 
(Siedlungsumhüllende), da selbst kleine Strukturen, wie Gehsteigkanten, Einfriedungen 
oder Durchlässe die Abflussrichtung erheblich verändern können und so die 
entsprechende Aussage innerhalb von Siedlungen zu unsicher beziehungsweise ungenau 
wären. In Verbindung mit Vorortkenntnis können anhand der Gefahrenhinweiskarte 
jedoch für bestehende Siedlungen bzw. Siedlungsentwicklungen mögliche Gefährdungen 
abgeschätzt werden. 

Eigenvorsorge bei Oberflächenabfluss 

Zur Unterstützung der Eigenvorsorge der Bevölkerung wurde seitens des BMLRT 
ein Leitfaden für Planung, Neubau und Anpassung von Bauobjekten erstellt 
(https://info.bmlrt.gv.at/themen/wasser/schutz-vor-
hochwasser/bewusstsein/leitfaden-eigenvorsorge-bei-oberflaechenabfluss.html ). 

Ausgehend von einer Bewertung auf Basis potentiell Betroffener in der Überflutungsfläche 
wurden zahlreiche Informationen zur Verfügung gestellt, um sowohl regionales Wissen als 
auch lokale Expertise im Prozess zu berücksichtigen. Wichtig dabei war, alle 
Entscheidungen zu dokumentieren und den Bearbeitungsprozess weitestgehend zu 
standardisieren, um vergleichbare, objektive und nachvollziehbare Ergebnisse zu 
gewährleisten. Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine Anpassung in der Bestimmung von 
Gebieten mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko. 2011 wurden 391 Risikogebiete 
bestimmt, ab 2018 werden 416 Risikogebiete bestimmt. 

3.1.1 Überprüfung und Aktualisierung 
Die Methodik des ersten Zyklus wurde an die aktuelle Datenlage angepasst und die 
vorläufige Risikobewertung durchgeführt. Diese beinhaltet eine Zusammenfassung der 
potentiell betroffenen Personen und Schutzgüter pro Gemeinde innerhalb der 
Überflutungsflächen. Dabei werden insbesondere Informationen zu seltenen Ereignissen 
(300-jährliches Hochwasser bzw. Extremereignisse) zur Bewertung der Gefährdung 
herangezogen.  

https://info.bmlrt.gv.at/themen/wasser/schutz-vor-hochwasser/bewusstsein/leitfaden-eigenvorsorge-bei-oberflaechenabfluss.html
https://info.bmlrt.gv.at/themen/wasser/schutz-vor-hochwasser/bewusstsein/leitfaden-eigenvorsorge-bei-oberflaechenabfluss.html
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3.1.2 Hydrologische Daten 
Auf Basis der hydrologischen Daten kann eine Beurteilung des Ausmaßes von potenziellen 
künftigen Hochwasserereignissen stattfinden. Das digitale Gewässernetz ermöglicht eine 
Verortung, sowie computergestützte Analyse von potenziell hochwasserführenden 
Gewässerabschnitten. 

3.1.2.1 Überflutungsflächen 
Aussagen zu Überflutungsflächen stammen aus verschiedenen Untersuchungen und 
Gutachten der Bundeswasserbauverwaltung (BWV), der Wildbach- und 
Lawinenverbauung (WLV) und der Bundeswasserstraßenverwaltung (WSV). Abbildung 2 
zeigt den Detailgrad der Modellierungen eines Ausschnittes einer Abflussuntersuchung im 
Bereich Hainfeld bei Fürstenfeld  

Abbildung 2 Ergebnis einer Abflussuntersuchung für den Bereich Hainfeld bei Fürstenfeld 
(Steiermark) 

Im Vergleich zum ersten Zyklus ist bezüglich der Datengüte der Überflutungsflächen eine 
deutliche Verbesserung festzustellen, da die Umsetzungsschritte des ersten Zyklus der 
Hochwasserrichtlinie einen merkbaren Impuls hin zu genaueren Datengrundlagen 
gegeben haben. 
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Abbildung 4 Gesamtgewässernetz und Darstellung von Fließgewässern innerhalb von 
Gebieten mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko 

 

3.1.3 Schutzgüter 
Räumliche Daten über Schutzgüter können herangezogen werden, um die nachteiligen 
Folgen für „menschliche Gesundheit“, „Umwelt“, „Kulturerbe“ sowie „wirtschaftliche 
Tätigkeit“ abzubilden. 

3.1.3.1 Gebäude- und Wohnungsregister 
Zur Feststellung von betroffenen Haupt- und Nebenwohnsitzen wurden die 
Adresspunktdaten des Gebäude- und Wohnungsregisters (GWRII) verwendet. Die Statistik 
Austria führt dieses Register zum Zwecke der Bundesstatistik sowie der Forschung und 
Planung. Das Register erlaubt parzellenscharfe Aussagen über potenziell betroffene 
Liegenschaften sowie die Anzahl der gemeldeten Bewohnerinnen und Bewohner. In 
sämtlichen Analysen werden nur jene Adresspunkte berücksichtigt, die einen Bezug zu 
einem Gebäude aufweisen und somit als zählbare Haupt- und Nebenwohnsitze geführt 
werden. Alle Analysen basieren auf einem aktuellen Auszug des GWRII (Stand November 
2017). Im Vergleich zum ersten Zyklus wurden somit für die Ermittlung der potenziell 
betroffenen Haupt- und Nebenwohnsitze objektscharfe Daten verwendet. Im ersten 
Zyklus stand der GWRII-Datensatz in dieser Form noch nicht zur Verfügung und alternativ 
wurde der Bevölkerungsraster 125x125 Meter verwendet (siehe folgenden 
Unterabschnitt). Durch die Erschließung des GWRII als neue Datenquelle konnte eine 
deutliche Genauigkeitssteigerung erzielt werden, insbesondere in Hinblick auf die 
Verschneidung zwischen Überflutungsflächen und Adresspunkten. 
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3.1.3.5 Tourismus 
Um touristische Nutzungsaspekte und tourismusbedingte Schwankungen potentiell 
Betroffener in die Bewertung einfließen zu lassen, wurden Angaben der Statistik Austria 
zu vorhandenen Betten (Hotels, keine Privatunterkünfte) sowie deren Auslastung 
herangezogen. Diese liegen auf Gemeindeebene vor und es können somit nur 
verallgemeinerte Aussagen über potenziell Betroffene abgeleitet werden, die mittels 
lokaler Expertise über Hotelstandorte ergänzt werden müssen. 

3.1.3.6 Bevölkerungsentwicklung 2030 
Die zukünftige Bevölkerungsentwicklung bis 2030 wurde auf Basis von Bezirksdaten unter 
Annahme eines gleichverteilten Wachstums bzw. Rückgangs auf Gemeindeebene 
heruntergerechnet. Diese Aussagen sind somit ebenfalls mit Unschärfen behaftet und mit 
regionaler Expertise zu bewerten. 

3.1.3.7 Weitere Schutzgüter 
Zur Bewertung weiterer Schutzgüter in der Überflutungsfläche wurden zusätzliche Punkt-, 
Linien- und Flächeninformationen verwendet. Es wurden die Datensätze aus dem ersten 
Zyklus herangezogen. Eine detaillierte Aufstellung der verwendeten weiteren Schutzgüter 
ist dem Anhang zu entnehmen. 

3.1.4 Regionale und lokale Daten 
Auf Basis der genannten, bundesweit verfügbaren Daten, wurden die Ergebnisse der 
Expositionsanalyse in einem nächsten Schritt anhand von regionalen Daten und lokalem 
Fachwissen von den zuständigen Stellen auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene 
validiert.   
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3.1.5 Signifikante vergangene Ereignisse 
Seit dem Bericht an die Europäische Kommission im Rahmen des ersten Zyklus 2011 
haben 45 Hochwasserereignisse mit signifikanten nachteiligen Folgen Österreich 
getroffen. Insbesondere zu erwähnen ist das Hochwasserereignis im Jahr 2013 an der 
Donau und deren Zubringern. Das Ereignis überstieg stellenweise den 100-jährlichen 
Abfluss und bedrohte österreichweit rund 400.000 Haushalte.  

Das Hochwasser im Juni 2013 

In Österreich und Bayern ereignete sich im Juni 2013 ein großes Hochwasser. Wie 
extrem war es? Die Hydrografie vergleicht mit ähnlich großen Ereignissen. 

https://info.bmlrt.gv.at/themen/wasser/wasser-
oesterreich/hydrographie/chronik-besonderer-
ereignisse/hw2013hydroanalyse.html   

https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/wasser/hochwasserschutz/publikatione
n/hochwasserdonau2013.html  

Jedoch auch in anderen Jahren des Berichtszeitraumes, insbesondere 2016, kam es zu 
vorwiegend lokalen Hochwasserereignissen mit signifikanten nachteiligen Folgen, wobei in 
den meisten Fällen die hohe Anzahl an betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern als 
Signifikanzkriterium ausschlaggebend war. Bei Betrachtung der schadensbringenden 
Prozesse wird deutlich, dass im Berichtszeitraum – neben fluvialen Ereignissen – auch eine 
Vielzahl pluvialer Ereignisse in Folge von Starkniederschlägen insbesondere in 
Niederösterreich und Oberösterreich zu signifikanten Schäden geführt hat. Abbildung 7 
zeigt die Verteilung der 45 signifikanten Hochwasserereignisse 2011-2018 über Österreich, 
wobei deutlich wird, dass im Berichtszeitraum im Norden und Nordosten von Österreich 
signifikante Ereignisse verstärkt aufgetreten sind. 

https://info.bmlrt.gv.at/themen/wasser/wasser-oesterreich/hydrographie/chronik-besonderer-ereignisse/hw2013hydroanalyse.html
https://info.bmlrt.gv.at/themen/wasser/wasser-oesterreich/hydrographie/chronik-besonderer-ereignisse/hw2013hydroanalyse.html
https://info.bmlrt.gv.at/themen/wasser/wasser-oesterreich/hydrographie/chronik-besonderer-ereignisse/hw2013hydroanalyse.html
https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/wasser/hochwasserschutz/publikationen/hochwasserdonau2013.html
https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/wasser/hochwasserschutz/publikationen/hochwasserdonau2013.html
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Abbildung 7 Karte - Vergangene Hochwasserereignisse mit signifikanten nachteiligen 
Folgen berichtet im Rahmen des zweiten Zyklus 

 

3.1.6 Potentiell Betroffene 
Die vorläufige Risikobewertung trifft vor allem Aussagen über die Anzahl an potentiell 
Betroffenen in den ausgewiesenen Überflutungsflächen auf Gemeindeebene. Bei der 
Risikobewertung wurden alle 2.098 österreichischen Gemeinden betrachtet (Gebietsstand 
01.01.2018), wobei für Wien alle der 23 Wiener Gemeindebezirke gesondert in der 
Bewertung berücksichtigt wurden. Insgesamt besteht in 25 Gemeinden (1,2 %) ein sehr 
hohes Hochwasserrisiko basierend auf der Anzahl an potentiell Betroffenen (> 5.000) in 
der Überflutungsfläche sowie aufgrund der zusätzlich beschriebenen Risikofaktoren. Diese 
liegen vor allem in städtischen Ballungsräumen, wo eine hohe Siedlungsdichte in den 
Überflutungsflächen (vor allem in Bereichen, die von Extremereignissen betroffen sind) 
besteht.  

Für 598 Gemeinden (entspricht 28,5%) wird ein hohes Hochwasserrisiko ausgewiesen 
(501-5.000 potentiell Betroffene in der Überflutungsfläche pro Gemeinde). Den größten 
Anteil (804 Gemeinden/Wiener Gemeindebezirke, 38,3%) stellen Gemeinden mit einem 
mäßigen Hochwasserrisiko dar (51-500 potentiell Betroffene). In 427 Fällen (20,4%) 
besteht ein geringes Hochwasserrisiko (≤ 50 Betroffene).  
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Anpassungen waren zudem in jenen Gemeinden notwendig, in denen noch keine 
detaillierten (oder mittlerweile nicht mehr aktuellen) Überflutungsflächen oder 
Prozessinformationen als Grundlage eingeflossen sind. In diesen Fällen wurden 
Experteneinschätzungen vorgenommen oder vorläufige Ergebnisse aus in Bearbeitung 
befindlichen Modellierungen herangezogen. 59 Gemeinden (2,8%) wurden bezüglich ihrer 
Bewertung des Hochwasserrisikos um eine Stufe herabgesetzt. In den meisten Fällen 
basiert diese Reduktion der Bewertung des Hochwasserrisikos auf mittlerweile realisierten 
Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements (insbesondere Errichtung von 
Rückhaltebecken), auf geringen Prozessintensitäten (z.B. berechnete Wassertiefen von 
weniger als 10 cm) innerhalb der Überflutungsfläche oder der Korrektur von 
Verzerrungen, die durch die Überschätzung der Betroffenen auf Basis der 
Berücksichtigung aggregierten Daten von Beschäftigten zu Stande gekommen sind. 
Darüber hinaus wurde die Einstufung in 82 Gemeinden (4%) festgelegt, in denen noch 
keine Überflutungsflächen vorlagen und diese im Zuge der Bearbeitung ergänzt oder die 
auf Basis von anderen Unterlagen beurteilt wurden. 1.844 Gemeinden (87,9%) blieben 
durch die Berücksichtigung von lokalen und regionalen Daten in ihrer Risikobewertung 
unverändert. 

3.1.7 Räumlicher Überblick der Schutzgüter 
Tabelle 7 liefert eine bundeslandweise und österreichweite Zusammenfassung der 
potenziell betroffenen Schutzgüter innerhalb der betrachteten Überflutungsfläche. Diese 
tabellarische Darstellung wurde im Rahmen der vorläufigen Risikobewertung 2018 erstellt. 
Die dafür zugrundeliegenden Daten wurden für die Erarbeitung der Gefahren- und 
Risikokarten 2019 aktualisiert. Somit kann die folgende Tabelle abweichende Werte zu 
den Auswertungen der Gefahren- und Risikokarten (Tabelle 9 bis Tabelle 18) enthalten. 

Tabelle 7 Anzahl/Länge/Fläche der potenziell betroffenen Schutzgüter innerhalb der 
Überflutungsfläche (nach Bundesländern) 

Bundesland BGLD KTN NÖ OÖ SBG STMK TIR VBG W Gesamt 

Überflutungs- 
fläche [km²] 

499,4 392,2 1145,9 570,8 259,7 748,9 307,8 203,7 29,6 4157,2 

Anzahl  
Hauptwohnsitze 

16864 73673 165053 102569 124846 173299 152282 99944 9888 918418 

Anzahl  
Nebenwohnsitze 

2211 5263 27248 9726 14911 12440 15702 3447 1145 92093 
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3.2 Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko 

Auf Basis der vorläufigen Risikobewertung wurden entlang des Gesamtgewässernetzes 
Gewässerstrecken mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko bestimmt. Die 
Bestimmung von Risikogebieten und die diesbezüglich erhobenen Daten wurden 
innerhalb der Bundesländer zwischen den zuständigen Stellen, insbesondere Wasserbau, 
Wasserwirtschaftliche Planung, Wildbachverbauung, Raumordnung, Bauordnung, 
Katastrophenschutz und Naturschutz abgestimmt. Dabei konnten sowohl einzelne 
Gewässerstrecken als auch mehrere Abschnitte unterschiedlicher Gewässer (soweit dies in 
Hinblick auf ein umfassendes Hochwasserrisikomanagement als sinnvoll erachtet wird) zu 
einem Gebiet mit potentiell signifikantem Hochwasserrisiko zusammengefasst werden. 
Österreich weist Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko im Einzugsgebiet 
der Donau und des Rheins aus. 

Für Gemeinden mit sehr hohem Hochwasserrisiko entsprechend vorläufiger 
Risikobewertung war in jedem Fall ein Gebiet mit potenziell signifikantem 
Hochwasserrisiko auszuweisen. Für Gemeinden mit hohem Hochwasserrisiko sollte eine 
Bestimmung eines Risikogebietes vorgenommen werden, in begründeten Fällen konnte 
jedoch davon abgesehen werden. Alle weiteren Gemeinden unterliegen der 
Einzelfallprüfung und können selbst bei geringer Anzahl von potentiell Betroffenen als 
Risikogebiet (z.B. auf Basis der Erfahrungswerte vergangener Ereignisse) bestimmt 
werden. Wesentlich für den Prozess der Definition und Bestimmung von Risikogebieten ist 
die Dokumentation der Entscheidung bzw. die Darstellung der Entscheidungsgrundlage, 
um nachvollziehbare Ergebnisse zu gewährleisten. 

Insgesamt wurden im Rahmen des zweiten Umsetzungszyklus 416 Risikogebiete 
identifiziert und bestimmt. Dies entspricht einer Gewässerlänge von 2.964,6 km mit einer 
durchschnittlichen Länge von 7,1 km je Risikogebiet. Bezogen auf 82.368,2 km 
Gewässerstrecke des Gesamtgewässernetzes (Version 12) werden rund 3,6% als 
Risikogebiete bestimmt. Die Bestimmung ist jedoch aufgrund der Topographie, der 
unterschiedlichen Prozessintensität und -dynamik und der sonstigen Rahmenbedingungen 
heterogen. So bestehen beispielsweise bezüglich der Länge deutliche Unterschiede. Mit 
382 Metern ist das APSFR 9004 – Kräuterbach das Kürzeste und das APSFR 6008 - Mürztal 
mit 68,7 km das Längste. Abbildung 9 zeigt eine Karte mit der geographischen Verteilung 
der Risikogebiete.  
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Abbildung 9 Karte - Bestimmung von Risikogebieten im 2. Zyklus 

 

Betrachtet man die Bestimmung differenziert nach Bundesländern, so weist Tirol mit 89 
Risikogebieten die höchste Anzahl, Wien mit fünf Gebieten die geringste Anzahl aus. 
Bezogen auf die Länge der Gewässerstrecken innerhalb von Risikogebieten hat 
Niederösterreich mit insgesamt 652,7 km den höchsten Anteil, gefolgt von der Steiermark 
mit 635,5 km. Im Vergleich zum ersten Zyklus wird darüber hinaus ein 
bundeslandübergreifendes Risikogebiet bestimmt, das gemeinschaftlich von 
Niederösterreich und dem Burgenland bearbeitet wird. 
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Tabelle 8 Bestimmung von Risikogebieten nach Bundesländern 

Bundesland Anzahl Länge (in km) 

Burgenland 23 93,2 

Kärnten 56 421,4 

Niederösterreich 60 652,7 

Oberösterreich 60 331,4 

Salzburg 36 262,3 

Steiermark 62 635,5 

Tirol 89 322,3 

Vorarlberg 24 228,2 

Wien 5 10,8 

bundeslandübergreifend 1 6,8 

GESAMT 416 2.963,6 

3.2.1 Kompetenzbereich in den Risikogebieten 
In Österreich gliedert sich die Zuständigkeit für die Fließgewässer aufgrund der 
naturräumlichen Vielfalt und der regional unterschiedlichen Aufgaben (Schifffahrt, 
wirtschaftliche Nutzung und Ähnliches) in drei Kompetenzbereiche: Die Wasserstraßen 
Donau und March sowie Abschnitte von Thaya, Enns und Traun liegen im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). Wildbäche, deren Grenzen per Verordnung 
festgelegt sind, fallen unter die Agenden des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und 
Lawinenverbauung (WLV) im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus (BMLRT). Der Bundeswasserbauverwaltung (BWV) obliegt die Betreuung all 
jener Gewässer, die weder Wildbäche noch Wasserstraßen sind. Diese Aufgabe nimmt das 
Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) gemeinsam mit 
den Ämtern der Landesregierungen wahr. 

Bezogen auf die Gewässerlänge liegt mit 2.139 km (72,2%) der größte Anteil an 
Gewässerstrecken innerhalb der bestimmten Risikogebiete in der Zuständigkeit der 
Bundeswasserbauverwaltung. Für 21,1% (625 km) zeigt sich der Forsttechnische Dienst für 
Wildbach- und Lawinenverbauung verantwortlich.  
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3.2.2 Hochwasserursachen in Risikogebieten 
Um einen Überblick über die zu Grunde liegenden Prozesse zu erlangen, wurden zusätzlich 
die potenziellen Ursachen von Überflutungen je Risikogebiet erfasst. Als signifikante 
Hochwasserprozesse wurden in Österreich fluviale sowie pluviale Hochwasser identifiziert. 
Hochwasser resultierend aus Grundwasserschwankungen sowie Hochwasser ausgehend 
von Speichern, Talsperren bzw. sonstigen vom Menschen geschaffenen Strukturen 
werden in Österreich aufgrund der hohen technischen Standards und den damit 
verbundenen geringen Wahrscheinlichkeiten als nicht signifikant eingestuft. Aufgrund der 
Binnenlage von Österreich sind Sturmfluten und Küstenhochwasser für die Bewertung des 
Hochwasserrisikos irrelevant. 

Während im ersten Zyklus für die Bestimmung von Risikogebieten ausschließlich fluviales 
Hochwasser entscheidend war, wurden, aufgrund der zunehmenden Oberflächenabfluss-
Problematik (pluviales Hochwasser), im zweiten Zyklus diese Prozesse stärker in die 
Bewertung einbezogen und in einer eigenen Gefahrenhinweiskarte abgebildet. Neben 382 
Risikogebieten, in denen fluviales Hochwasser als signifikant eingestuft wurde, werden 
nunmehr 33 Risikogebiete bestimmt, in denen sowohl fluviale als auch pluviale Prozesse 
für die Bestimmung ausschlaggebend sind. Ein Gebiet (APSFR 4067 – Laakirchen) wurde 
allein auf Basis der pluvialen Prozesse bestimmt. Bundesländer, die in den vergangenen 
Jahren verstärkt mit pluvialem Hochwasser konfrontiert waren, haben diese Prozesse in 
der vorläufigen Risikobewertung stärker gewichtet. Abbildung 11 zeigt die Verteilung der 
Risikogebiete nach Hochwasserursache. Sichtbar wird ein gewisses Ost-West-Gefälle, 
wobei im Osten (insbesondere in der Steiermark) pluviale Hochwasser eher als signifikant 
eingestuft wurden. 
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Abbildung 11 Karte - Risikogebiete nach Hochwasser-Ursache 

 

3.2.3 Hochwasserschutz in Risikogebieten 
Neben der Beurteilung der maßgebenden Prozesse, wurden innerhalb der Gebiete mit 
potenziell signifikantem Hochwasserrisiko auch Hochwasserschutzanlagen erfasst und 
hinsichtlich ihrer räumlichen Ausdehnung sowie dem bestehenden Schutzgrad 
(Bemessungsereignis, das der Schutzmaßnahme zu Grunde liegt) beurteilt.  

Da in der vorläufigen Risikobewertung Extremereignisse für die Beurteilung herangezogen 
wurden, besteht in den Risikogebieten zum Teil schon ein vollständiger Schutz mit dem 
angestrebten Schutzgrad (in der Regel wird in Österreich ein Schutz gegen 100-jährliche 
Hochwasser angestrebt). In diesen Fällen bildet die vorläufige Risikobewertung vor allem 
das verbleibende Restrisiko ab, das sich aus dem Überlastfall und/oder Versagensfall 
ergibt. 

Der Umsetzungsgrad von technisch-baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen innerhalb 
von Gebieten mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko wird in Abbildung 12 
dargestellt. Nur auf Gewässerstrecken von 107 km innerhalb der Risikogebiete wurden 
noch keine technischen Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt. Eine vollständige 
Umsetzung der wirtschaftlich und technisch möglichen Maßnahmen liegt entlang einer 
Gewässerstrecke von 1.168 km vor. Entlang der restlichen 1.669 km wurden geplante 
technische Maßnahmen bereits zum Teil umgesetzt.  
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Entscheidend sind diese Aussagen auch in Hinblick auf die lokalen 
Maßnahmenprogramme. In Gebieten mit vollständig vorhandenem technischen 
Hochwasserschutz ist vor allem auf planerische Maßnahmen bzw. objektbezogene 
Maßnahmen zur Reduktion des Restrisikos abzuzielen. 

Abbildung 13 liefert dazu ergänzend Aussagen über die Jährlichkeit des 
Bemessungsereignisses, das den bestehenden technischen Hochwasserschutzmaßnahmen 
zu Grunde liegt. An einer Gewässerstrecke von insgesamt 1.859 km (62,8%) besteht 
bereits ein technischer Schutz gegen Hochwasserereignisse mit Jährlichkeiten zwischen 30 
und 100 Jahren. An 173 km (5,8%) liegt der Schutzgrad sogar über einem 100-jährlichen 
Hochwasser. An 829 km (28,0%) liegt das Bemessungsereignis der Schutzmaßnahmen 
unter einem 30-jährlichen Ereignis. Nur an 100 km (3,4%) besteht kein Schutz gegenüber 
Hochwasser. 

Abbildung 12 Karte - Stand der Hochwasserschutzmaßnahmen innerhalb von 
Risikogebieten 
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Abbildung 13 Karte - Jährlichkeit der bestehenden Hochwasserschutzmaßnahmen 
innerhalb von Risikogebieten 

 

Trotz des hohen Anteils an Gewässerlängen mit bestehenden Hochwasserschutzanlagen 
zeigt sich, dass das Schadenspotential bei Hochwasserereignissen mittlerer und niedriger 
Wahrscheinlichkeit immer noch sehr hoch ist. Dies hängt einerseits mit der 
Standortentwicklung (Siedlung, Betriebe, andere Vermögenswerte) insbesondere nach der 
Errichtung von Hochwasserschutzanlagen zusammen. Andererseits muss darauf 
hingewiesen werden, dass ein absoluter Hochwasserschutz aus wirtschaftlicher und 
technischer Sicht nicht möglich ist. In diesen Fällen ist das Restrisiko (Überlastfall, 
Versagensfall) zu betrachten und wo möglich, durch geeignete Maßnahmen des 
Hochwasserrisikomanagements zu reduzieren. 

3.2.4 Klimawandel 
Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von Hochwasser sind im Rahmen der 
Umsetzung der HWRL zu berücksichtigen (Erwägungsgrund 14, Art. 4, Art. 14, Art. 16). Für 
eine Beurteilung der Auswirkungen des Klimawandels auf Österreichs Wasserwirtschaft 
wurde im Jahr 2010 vom BMLRT und den Bundesländern eine Studie in Auftrag gegeben. 
Um mögliche Entwicklungen zu erkennen, wurden 2017 die Ergebnisse in einer weiteren 
Bearbeitungsstufe aktualisiert.  
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Besondere Herausforderungen im Hinblick auf das Management von Oberflächenabfluss 
stellen die Verortung potenzieller Ereignisse, das Fehlen von zeitgerechten 
Prognosemöglichkeiten und die Kommunikation derselben dar. Da bei pluvialem 
Hochwasser kein Bezug zu fließenden oder stehenden Gewässern besteht ist das 
Bewusstsein von potenziell Betroffenen geringer ausgeprägt als bei fluvialen Ereignissen. 

Unter Berücksichtigung des Klimawandels gilt es somit sowohl für fluviale als auch pluviale 
Hochwasser robuste Handlungsempfehlungen für das Hochwasserrisikomanagement zu 
entwickeln, die sich an unterschiedliche Anforderungen anpassen lassen und einen 
sekundären Nutzen bringen („no-regret“ - und „win-win“-Maßnahmen). Zu vermeiden 
sind spontane Fehlanpassungen, die als reine Symptombekämpfungen höchstens 
kurzfristig erfolgversprechend sind, sich jedoch langfristig als kontraproduktiv erweisen 
würden. In Österreich ist der Klimawandel insbesondere von einer fortschreitenden 
Flächenversiegelung begleitet, die vor allem in kleinen Einzugsgebieten zu einer 
Verschärfung des Oberflächenabflusses führt. Robuste Maßnahmen im Sinne eines 
adaptiven Hochwasserrisikomanagements können zu einer Reduktion der nachteiligen 
Folgen dieser beiden Entwicklungen beitragen. Passende Maßnahmen wurden im Rahmen 
des ersten Nationalen Hochwasserrisikomanagementplans (RMP2015) formuliert. Deren 
Stellenwert verfestigt sich im zweiten Umsetzungszyklus. Diese Maßnahmen umfassen 
insbesondere naturnahe Maßnahmen der Wasserwirtschaft. 

Anpassungsstrategie an den Klimawandel 

Weiterführende Informationen zur Österreichischen Anpassungsstrategien finden 
Sie unter folgendem Link: 
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/klimaschutz/anpassungsstrategie.
html   

3.2.5 Internationale Abstimmung bei der Bestimmung von Risikogebieten 
In internationalen Flussgebietseinheiten fordert die HWRL eine Koordinierung bei der 
Bestimmung von Gebieten mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko zwischen den 
betreffenden Mitgliedstaaten, insbesondere den Austausch relevanter Informationen in 
Bezug auf die Transparenz der Verfahren, Methoden, Berichte und Informationen, die der 
Öffentlichkeit und den angrenzenden Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. 

https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/klimaschutz/anpassungsstrategie.html
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/klimaschutz/anpassungsstrategie.html
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In den Grenzgewässerkommissionen werden diese Informationen ausgetauscht und die 
Bestimmung der Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko besprochen. 
Gleiches gilt für die Internationalen Gewässerschutzkommissionen, an welche die 
Bestimmung von Risikogebieten berichtet werden und für die auf Grundlage der 
Informationen der Mitgliedsstaaten eine übergeordnete Umsetzung der 
Hochwasserrichtlinie im gesamten Einzugsgebiet stattfindet (Dachteil A). Die 
internationale Abstimmung durch das BMLRT kann erst nach Abschluss der nationalen 
Abstimmungsprozesse erfolgen. Eine Information der zuständigen Dienststellen in den 
Nachbarstaaten über die geplante Vorgehensweise und Gebietsbestimmung an 
grenzbildenden und grenzüberschreitenden Gewässern erfolgt jedoch möglichst schon 
vorgängig in den bilateralen Grenzgewässerkommissionen. 

3.3 Schlussfolgerungen aus der vorläufigen Risikobewertung 

Die weiterentwickelte Methodik und die Erschließung neuer, besserer Datenquellen zur 
vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos führen zu einer fachlich besser fundierten 
Bestimmung von Gebieten mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko. Durch die 
Verwendung des Gebäude- und Wohnungsregisters (GWRII) als neue 
Entscheidungsgrundlage konnte eine deutliche Genauigkeitssteigerung erzielt werden, 
insbesondere im Hinblick auf die Verschneidung von Überflutungsflächen mit potentiell 
Betroffenen. Die gewählte Signifikanzschwelle im Rahmen der vorläufigen Bewertung von 
500 potentiell Betroffenen in der Überflutungsfläche eines seltenen Ereignisses pro 
Gemeinde in Kombination mit zusätzlichen Informationen zur Landnutzung, 
sozioökonomischer Entwicklung, klimawandelverstärkender Prozesse und regionaler und 
lokaler Expertise führten zu einer robusten Festlegung von Gebieten mit potentiell 
signifikantem Hochwasserrisiko. 

Die vorläufige Bewertung und der Vergleich mit dem vergangenen Umsetzungszyklus 
zeigen, dass sich das Hochwasserrisiko sowohl durch gezielte Maßnahmen des 
Hochwasserrisikomanagements, als auch durch Veränderungen des Bevölkerungsstandes 
in einigen Gebieten Österreichs deutlich verändert hat.  

Diese Entwicklungen spiegeln sich in der Aktualisierung der Bestimmung von 
Risikogebieten wider. Im Sinne der Nachvollziehbarkeit der Entwicklung von einzelnen 
Risikogebieten (Life Cycle Management) werden folgend die Veränderungen vom ersten 
Zyklus (2011) hin zum zweiten Zyklus (2018) dargestellt.  
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3.5 Evaluierung und Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefah
ren und Hochwasserrisikokarten (GKRK) 

Sowohl Datengüte als auch Deckungsgrad vorhandener Gefährdungs- und 
Risikoinformationen konnten im Vergleich zum ersten Zyklus der Umsetzung der EU-HWRL 
nennenswert verbessert werden. Bei der Erstellung der Karten im 1. Zyklus (2013) wurde 
das Hauptaugenmerk auf die APSFR selbst gelegt, wobei Gefahrenkarten wo möglich auch 
außerhalb dargestellt wurden, die Risikokarten jedoch ausschließlich auf die Risikogebiete 
begrenzt waren (ca. 2700 Flusskilometer). Im 1. Zyklus wurden alle vorhandenen 
Grundlagen zu Rate gezogen, somit auch pragmatische Ansätze bzw. eindimensionale, 
vereinfachte Modellierungsergebnisse berücksichtigt. Bei der Erstellung der Gefahren- 
und Risikokarten im 2. Zyklus wurden ausschließlich Datengrundlagen aus genauen (meist 
zweidimensionalen) Modellierungen, wie Abflussuntersuchungen und 
Gefahrenzonenplanungen verwendet. 

Tabelle 9 Deckungsgrad der Gefahrenkarte - Überflutungsfläche 

Bundesland HQ30 Fläche [ha] HQ100 Fläche [ha] HQ300 Fläche [ha] 

Burgenland 37150,2 42537,4 49916,5 

Kärnten 20991,4 34698,6 38735,4 

Niederösterreich 65173,2 82128,8 113752,0 

Oberösterreich 41209,1 52399,7 57178,5 

Salzburg 11045,2 22691,0 24557,0 

Steiermark 46272,7 67102,8 75020,0 

Tirol 10269,6 24446,3 29439,1 

Vorarlberg 7636,6 12807,4 20458,9 

Wien 2390,3 2724,5 2945,7 

Österreich 
242138,2 

(2013: 65685,6) 
341536,6 

(2013: 90332,2) 
412003,2 

(2013: 124525,2) 
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Tabelle 18 Risikokarten: Siedlungsbezogene Nutzungen [ha] in der Überflutungsfläche 

Bundesland HQ30 HQ100 HQ300 

Burgenland 134,1 210,9 378,2 

Kärnten 390,3 905,0 1051,5 

Niederösterreich 567,4 932,6 1303,6 

Oberösterreich 481,3 784,6 900,7 

Salzburg 231,6 720,8 835,8 

Steiermark 860,8 1415,1 1685,0 

Tirol 98,7 523,8 655,2 

Vorarlberg 59,7 131,1 258,5 

Wien 25,1 43,8 55,4 

Österreich 2849,0 5667,7 7123,9 

Die Erfahrungen aus dem ersten Umsetzungszyklus haben die Notwendigkeit und 
Relevanz von zuverlässigen Gefahren- und Risikoinformationen gezeigt. Die Erstellung von 
Planungsgrundlagen, wie Abflussuntersuchungen und Gefahrenzonenplanungen sowie 
darauf aufbauen die Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten 
entsprechend den Vorgaben der EU-HWRL haben somit weiterhin höchste Priorität. Die 
Überprüfung und Aktualisierung der Kartenwerke wird in Hinblick auf Aktualität und 
Information der Bevölkerung voraussichtlich jährlich durchgeführt. 


